Liebe Karnevalsfreunde!

Nach der Eröffnung der 5. Jahreszeit am 11.11.2009 geht es nun weiter mit der Vorbereitung der Sitzungen und der Karnevalsumzüge.
Um die Umzüge wie in den letzten Jahren so farbenfroh und schön aussehen zu lassen, wird die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft auch im kommenden Jahr versuchen, die Wagenbauer nach Ihren Möglichkeiten mit Materialien zu unterstützen.
Einige wichtige Information möchten wir Ihnen / Euch schon mit diesem Schreiben zukommen lassen:

Zulassungsvoraussetzungen für Karnevalswagen mit Zugmaschinen:

Die Zugmaschine soll so klein wie möglich sein (max. 100 PS). Die Zugmaschine muß im Straßenverkehr zugelassen sein. Um einen Versicherungsschutz zu gewährleisten, muß der Versicherung mitgeteilt werden (mind. 14 Tage vorher), dass die Zugmaschine an einer Brauchtumsveranstaltung teilnimmt. Eine Bescheinigung der Versicherung ist am Tag der Veranstaltung mitzuführen.

Bei Verwendung der Fahrzeuge bei örtlichen Brauchtumsveranstaltungen dürfen die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte nicht überschritten werden. 

Abmessung der Karnevalswagen

Länge:


max. 8,00 m

Breite:


max. 2,55 m

Höhe:


max. 4,00 m

Brüstungshöhe: 
mind. 1,00 m

Die Deaktivierung der Auflaufbremse kann erfolgen. Sie muß aber beim Erreichen des normalen Straßenverkehrs wieder aktiviert werden. 

Deichseln, Scheren und Achsmaße dürfen nicht verändert werden (Schweißen, Änderung des Aufnahmepunktes etc.). Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis.

Bei der An- und Abfahrt muß eine funktionsfähige und vollständige Beleuchtung vorhanden sein. 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass sich während der Anfahrt zur Zugaufstellung und nach Beendigung des Umzuges keine Personen auf den Karnevalswagen befinden dürfen. Alle auf dem Wagen befindlichen Teile und Gegenstände müssen während der Fahrt so gesichert sein, dass eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen ist.

Jeder Karnevalswagen wird von uns mit einer 3-stelligen  Identifikationsnummer versehen. (Diese Nummer ist dann auch für mehrere Jahre gültig).

Während des Umzuges darf nur mit Schrittgeschwindigkeit, höchstens 6 km/h, gefahren werden.

Das Mindestalter für Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre und er muß im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.

Je Karnevalswagen müssen sechs Personen namentlich benannt werden, die als Begleiter des Wagens neben dem Verantwortlichen der Wagenbau-Gruppe für einen reibungslosen Ablauf und die Einhaltung der Vorgaben sorgen!

Musik: 

Wie im letzten Jahr sind wir verpflichtet von jeder Wagenbaugruppe, die eigene Musik mit sich führt und an den Umzügen teilnimmt, GEMA-Gebühren in Höhe von 17 Euro zu erheben.

Da wir in den letzten Jahren sehr viele Probleme mit den Musikkapellen und den Musikwagen hatten, möchten wir Euch bitten, auf Stromaggregate zu verzichten und kleinere Musikanlagen zu verwenden.

Werbung:
ist in jeglicher Form im Rosenmontagszug nicht erlaubt.
Anmeldung: 

Große Wagen können nur noch in den nachstehend genannten Wagenbauerversammlungen angemeldet werden. Telefonisch ist dies nicht mehr möglich. Auch für die Materialausgabe ist das persönliche Erscheinen erforderlich.

Termine:

Die 1. Wagenbauversammlung findet am Montag, 14.12.09 um 18.30 Uhr im Vereinslokal Landgräber („Zum alten Grafen“) statt.
Die Wagenbauversammlungen finden danach an folgenden Montagen statt:
11.01.10, 18.01.010, 25.01.10 und am 01.02.10 jeweils um 18.30 Uhr.
Die Teilnahme an einem der o. g. Termine ist für alle Gruppen Pflicht, um Details abzusprechen, Themendoppelungen zu vermeiden und einen möglichst reibungslosen Ablauf des Rosenmontagszuges zu erreichen. Wagenbauer mit geplanten Wagen mit Zugmaschiene größer als 10 PS müssen mindestens

An 1 Wagenbauversammlung teilnehmen.

Der Anmeldeschluss für große Wagen ist verbindlich auf Montag, 01.02.10, festgelegt. 
Der Anmeldeschluss für Fußgruppen und kleine Wagen ist auf Mittwoch, 03.02.10, festgelegt. 

Materialausgabe ist Mittwochs um 17:00 Uhr und Samstags um 11:00 Uhr, allerdings nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit einem der nachstehend genannten Elferräte. Ausgabeort: Karnevalsscheune, Westerwieher Str. 5 
Eine Materialausgabe kann nur mit einer Kopie der Anmeldung.(ausgefüllt und unterzeichnet) erfolgen (Die Materialliste ist bei jeder Ausgabe mitzubringen).

Die erste Materialausgabe erfolgt am 19.12.09 ab 11.00 Uhr.

Haftung:

Die Teilnahme am Zug erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Für alle irgendwie entstehende Schäden wird durch den Veranstalter keine Haftung übernommen. Den Anweisungen des Veranstalters ist unbedingt Folge zu leisten.

Die Bedingungen für die Teilnahme am Rosenmontagsumzug habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

_______________


_______________________

(Datum)



(Unterschrift)

Kontakt:

Klaus Ebbesmeier 




Thomas Meier



Danziger Str 40 




Fliederweg 7
Telefon: 05244/8570 




Telefon: 05244/77470
Handy: 0175/2257212 oder  0151-50753027




Handy: 0151-57742423
E-Mail: kebbesmeier@karneval-rietberg.de

E-Mail: tmeier@karneval-rietberg.de



Wir wünschen allen Karnevalisten und Zugteilnehmern ein schönes neues Jahr.

Gerd Muhle 

Präsident

Umzüge und Wagenbau 2010
 SEQ CHAPTER \h \r 1
Zugteilnehmer/Gruppe         
____________________________________      Nr. ______

 

Name, Vorname










Anschrift

           









eMail und Telefon:
              ________________________________________________________

Thema:                                             _________________________________________________________

Fußtruppe


             ja

 nein

Wagenbauer: Länge, Breite, Höhe  _________________________________________________________

Fahrzeug / Zugmaschine
              _________________________________________________________

Fahrer












Zahl der Teilnehmer










Wagenbau wo?                               _________________________________________________________
Eigene Musik


  ja

 nein

Wünsche

      vor

 hinter 
 einer Kapelle 

Der Wunsch, vor oder hinter einer Musikkapelle zu gehen, ist verständlich, kann aber nicht in jedem Fall zugesagt werden!

Auch hinsichtlich eigener Musik einer Gruppe müssen wir uns vorbehalten, Einschränkungen zu machen, um die Beschallung im Rahmen zu halten. Vor allem müssen die Musikkapellen auch richtig zur Geltung kommen.
Wagenmaße maximal: Länge 8 m, Breite 2,55 m, Höhe 4 m, Geländerhöhe: mind. 1m 

Je Wagen / Gruppe müssen sechs Personen namentlich benannt werden, die als Begleiter des Wagens neben dem Verantwortlichen der Wagenbau-Gruppe für einen reibungslosen Ablauf und die Einhaltung der Vorgaben sorgen!

Dies ist aus Versicherungsgründen erforderlich!
Die benannten Personen (keine anderen Personen) müssen den Wagen zu Fuß begleiten, um sicher zu stellen, dass keine Passanten und Zuschauer verletzt werden, unter die Wagenräder kommen, etc. Von der Benennung ist die Genehmigung der Stadt für die Durchführung der Umzüge abhängig. Ohne die sechs genannten Personen ist keine Zugteilnahme möglich. Wir betrachten es als Selbstverständlichkeit, dass die benannten Personen weder vor noch während des Umzuges Alkohol zu sich nehmen.
Nichtbenennung gefährdet also die Durchführung des Zuges!

1. 













Name, Vorname, Anschrift, Telefon

2.













Name, Vorname, Anschrift, Telefon

3.













Name, Vorname, Anschrift, Telefon

4.













Name, Vorname, Anschrift, Telefon

5.













Name, Vorname, Anschrift, Telefon

6.













Name, Vorname, Anschrift, Telefon

Diese Aufstellung (alle Seiten) bitte unbedingt zu den Wagenbauer-Versammlungen TC \l2 "
in das Vereinslokal Landgräber mitbringen!
